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Kontierungsanweisungen für Gemeinden (System nsp)
(ersetzt Version vom 13.11.2012)

Kostenbeiträge der Gemeinden an die Pflegefinanzierung. Obwohl die Beiträge von den Heimen abgerechnet werden, haben diese einen direkten Bezug zur begünstigten Person. Die Aufteilung ermöglicht Auswertungen nach bestehenden Informationsbedürfnissen. 

Funktionale Gliederung:

4125	Pflegefinanzierung

	Artengliederung:
3637.00		Beiträge an private Haushalte
3637.01		Aufenthalt in der Gemeinde
3637.02		Aufenthalt in anderer Gemeinde des Kantons
3637.03		Aufenthalt in anderem Kanton


Für die Ergänzungsleistungen sind die folgenden Konti zu verwenden, damit die Angaben im 3-stelligen Zusammenzug auch mit dem Kanton stimmen.

5220 	Ergänzungsleistungen IV

	Artengliederung:
	3631.00		Beiträge an Kanton


5320 	Ergänzungsleistungen AHV

	Artengliederung:
	3631.00		Beiträge an Kanton




Finanzausgleichsgesetz Art. 19 Abs. 5 Soziallastenausgleich

Die Nettoaufwendungen aus den Geldleistungen für die wirtschaftliche Sozialhilfe basieren auf den Jahresrechnungen der Gemeinden. Es werden nur die ausbezahlten und die zurückerstatteten Geldleistungen angerechnet. Nicht angerechnet werden insbesondere die Alimentenbevorschussung, die Aufwendungen für das Asyl- und Flüchtlingswesen und die Verwaltungskosten. Dabei geht es grundsätzlich um eine Subjekt-Finanzierung. Der Kanton erstellt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Richtlinien für den Kontenplan im Bereich Sozialhilfe.

Die von der Beratungsstelle für Flüchtlinge an die Gemeinden verrechneten Kosten für Sozialhilfe werden  nach Anzahl Einwohner auf die Gemeinden verteilt und fallen unter die Funktion 573 "Asylwesen".

Aus dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ab 1.01.2013 entstehen Massnahmekosten, wie Fremdplatzierungen vor allem für Jugendliche und sozialpädagogische Familienbegleitungen. Diejenigen dieser Kosten, die bei der Gemeinde anfallen, entsprechen wirtschaftlicher Sozialhilfe. Die Umsetzung dieses neuen Rechtes hat eine wesentliche politischeBedeutung, deshalb müssen die Bruttokosten der Gemeinden separiert werden mit freiwillig (3637.04) oder behördlich (3637.06), d.h. durch eine Verfügung der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

Funktionale Gliederung:

572	Wirtschaftliche Sozialhilfe	(klarere Bezeichnung für unseren Gebrauch)

5720	 Wirtschaftliche Hilfe


Artengliederung:
	3612.00		Entschädigung an andere Gemeinwesen (für auswärtige Bürger)	
3637.00		Beiträge für arbeitsmarktliche Massnahmen       	
3637.02		Unterstützungen finanzschwache Einwohnerinnen/Einwohner
3637.04		freiwillige Fremdplatzierungen und sozialpädagogische Familienbegleitungen
3637.06	behördlich angeordnete Fremdplatzierungen und sozialpädagogische Familienbegleitungen  
3637.08		Unterstützungen Krankenkassenprämien, Selbstbehalte Krankheitskosten

4511.00		Bezüge aus Fonds   
4612.00		Entschädigung von anderen Gemeinwesen (Bürger anderer Kantone)
4631.00		Kantonsbeitrag für arbeitsmarktliche Massnahmen
4637.00		Eingänge Erwerbseinkommen
4637.02		Eingänge Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, Hilflosen Entschädigung, 
Pensionskassen, Arbeitslosenkassen, Krankenversicherungen, 
individuelle Prämienverbilligung, Unfallversicherungen)
4637.04		Eingänge elterliche/eheliche Unterhaltspflicht
4637.06		Rückzahlungen durch Unterstützte
4637.08		Rückzahlungen durch Verwandte/Übrige







Geht an:
-Finanzverwalterinnen/Finanzverwalter der Gemeinden
-Finanzamt des Kantons	
-Departement Inneres und Kultur
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